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Wohnungskauf wird rückgängig gemacht
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Wieder Licht am Horizont: Peter Hildebrand (links, mit seinem Anwalt Klaus Frankhof) fiel mit einer Eigentumswohnung in Osnabrück kräftig auf die Nase. Jetzt hat er ein rechtskräftiges Urteil erwirkt: Der Kauf wird rückgängig gemacht. Bild: Reutter 

Der Skandal um so genannte Schrott-Immobilien füllt sei Jahren die Schlagzeilen. Hunderte Kunden fühlen sich von der Bausparkasse Badenia und deren Partnern geprellt. Peter Hildebrand gehört dazu - und hat vor dem Oberlandesgericht Oldenburg endgültig Recht bekommen.

1997 war der Castrop-Rauxeler auf eine Anzeige der Dortmunder Firma Heinen & Biege aufmerksam geworden. Ohne jedes Eigenkapital Eigentum erwerben, Steuern sparen und für das Alter vorsorgen: "Das Konzept hörte sich schlüssig an", erinnert sich der 46-Jährige. Peter Hildebrand nahm bei der Badenia einen Kredit über 134 000 Mark auf und erwarb als Kapitalanlage eine Eigentumswohnung in Osnabrück.

Zwar verdiente der Berufskraftfahrer damals gerade mal 2 000 Mark brutto. Doch die Monatsraten von ca. 250 Mark sollten für den Ehemann und Vater zweier Kinder zu schaffen sein. Immerhin konnte der frisch gebackene Immobilienbesitzer ja auch über die Mieteinnahmen seiner Wohnung verfügen. "Was mir bei der Badenia damals niemand gesagt hat: Die Raten für die Zins- und Schuldentilgung gingen ständig in die Höhe. Schnell überstiegen die monatlichen Ausgaben die Mieteinnahmen. Zuletzt waren aus den 250 Mark monatlich 667 Euro geworden - und das für eine Wohnung, die man nur als Schrott bezeichnen kann."

Als Peter Hildebrand vor einem Jahr krankheitsbedingt arbeitslos wurde, war das Ende der Fahnenstange erreicht: "Ich stand vor weniger als dem Nichts. Seither lebe ich vom Dispo." Er schaltete die Anwaltskanzlei Potthoff-Kowol/Frankhof am Castroper Markt ein, beantragte Prozesskostenbeihilfe und zog vor das Landgericht Osnabrück. Mit Fachanwalt Klaus Frankhof trug er in erster Instanz einen Sieg davon (die WAZ/WR berichtete): Der Richter gab der Klage des Castrop-Rauxelers statt. Die Allwo AG in Hannover, die ihm die Eigentumswohnung verkauft hatte, wurde zur Rückabwicklung verpflichtet. Frankhof: "Meinem Mandanten wurde das Recht zuerkannt, die Wohnung zurückzugeben und von allen Krediten freigestellt zu werden."

Doch das Urteil war nicht rechtskräftig: Das verklagte Unternehmen legte Berufung ein. Peter Hildebrand, der inzwischen wieder einen Job als Kraftfahrer gefunden hat, befürchtete den totalen Bankrott - und hat mit seinem Anwalt jetzt allen Grund zur Freude.

Klaus Frankhof: "Schneller als erwartet hat das Oberlandesgericht Oldenburg die Berufung im schriftlichen Verfahren zurückgewiesen. Der Sachverhalt erschien der Kammer so eindeutig, dass auf eine mündliche Verhandlung verzichtet wurde."

Für Peter Hildebrand endet damit ein jahrelanger Albtraum. Sein Anwalt: "Das nun rechtskräftige Urteil sieht die Rückabwicklung des kompletten Kreditgeschäftes in Höhe von 67 000 Euro vor. Im Gegenzug wird die Wohnung in Osnabrück an das verklagte Unternehmen zurück übertragen. Die Angelegenheit ist damit abgeschlossen."
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01.06.2005    Von Jürgen Stahl 
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